
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto:

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto: 

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 23.04.2024
	Beschlussvorlage: Die Antragsteller planen den Neubau einer Doppelgarage. Dafür abgerissen werden muss der versiegelte Innenhof sowie ein kleines Nebengelass mit angebautem Carport. Die neue Doppelgarage wird mit einem Satteldach (ca. 25°Dachneigung) giebelständig zum Grenzweg errichtet. Auf Grund ihrer Größe ist sie nicht verfahrensfrei, sie kann aber wegen der Traufhöhe < 3m gemäß sächsBO ohne eigene Abstandsflächen (bebaute Grundstücksgrenze max. 9m) zum Flurstück 655/2 errichtet werden. Die Bauherren planen dennoch einen Abstand von ca. 60cm zum Nachbarn für die Bewirtschaftung einzuhalten. Die geringe Mehrmenge an Niederschlagswasser (ca. 30m²) wird auf dem Grundstück zur Nutzung gebracht (Gartenteich als Verdunstungsfläche / Gießwassernutzung). Die Erschließung ist gesichert. 
	Bereits gefasste Beschlüsse: TA-2022-42
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 29.04.2024
	Beschlussnummer: TA-2024-20
	Beschlusstext: im Rahmen der Anhörung nach § 69 Abs. 1 SächsBO dem Bauantrag „Abbruch Nebengelass und Carport, Neubau einer Garage“, Grenzweg 2b, Flurstück 634/2, Gemarkung Großpösna, zuzustimmen und nach § 36 BauGB das Einvernehmen zu erteilen.
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Bauantrag „Abbruch Nebengelass und Carport, Neubau einer Garage“, Grenzweg 2b, Flurstück 634/2, Gemarkung Großpösna
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Kostenstellen-/Kostenträgernummer: 


